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Erster Teil: Einführung

Die Landwirtschaft ist schon immer Gegenstand von Veränderungen und Umwäl
zungen gewesen. Stets waren diese auch von dem Bestreben geleitet, eine größere 
Effizienz bei der Erzeugung von Lebensmitteln als Existenzgrundlage zu erreichen. 
Die Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, ist dabei längst nicht mehr auf die 
einst bezweckte Selbstversorgung gerichtet, sondern erscheint als hoch techni
sierte, diversifizierte und globalisierte Agrarwirtschaft. Wenngleich in großen Tei
len der Welt das Problem der Lebensmittelknappheit an Bedeutung verloren hat, 
gilt dies nicht für alle Regionen der Welt.1 Diese Problemlage wird sich angesichts 
der weiterhin wachsenden Weltbevölkerung in Zukunft wohl noch verschärfen: 
Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahre 
2050 auf rund 9,6 Milliarden Menschen wachsen werde und die Lebensmittelpro
duktion um ca. 70 % im Vergleich zum derzeitigen Niveau ansteigen müsse, um 
dem gerecht zu werden.2 Die schon für sich genommen schwierigen Aussichten 
werden zudem dadurch verschlechtert, dass der sich immer häufiger zeigende Kli
mawandel die verlässliche Produktion hochwertiger Lebensmittel erschwert.3 Die 
Landwirtschaft sieht sich damit dem Problem ausgesetzt, nicht nur noch produkti
ver, sondern auch umweltfreundlicher werden zu müssen.4 Eines von mehreren5

1 Zum Vorstehenden insg. Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, 
S. 13, 55 und S. 13–56 passim.

2 Vgl. UN, World must sustainably produce 70 per cent more food by mid-century, https://news. 
un.org/en/story/2013/12/456912 (zuletzt abgerufen am 14.11.2024).

3 Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 55f.
4 Federico, Feeding the World, S. 1.
5 Vgl. Federico, Feeding the World, S. 1; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Le

bensmitteln, S. 55; die darauf hinweisen, dass die Probleme insb. durch Effizienzsteigerung 
alleine nicht gelöst würden. Vielmehr seien auch Fragen der Umverteilung von Ressourcen, 
die Bewältigung von geopolitischen Krisen und Konflikten maßgebliche Ursache für die global 
ungleiche Ernährungssicherheit.

https://news.un.org/en/story/2013/12/456912
https://news.un.org/en/story/2013/12/456912


Elementen zur Bewältigung dieser Herausforderungen könnte in der, auch ansons
ten alle Lebensbereiche durchdringenden, Digitalisierung des landwirtschaftlichen 
Sektors liegen. Neu aufgekommene Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big 
Data und IoT verändern die Art und Weise, in der Landwirtschaft betrieben wird, 
grundlegend. Durch sie wird eine effizientere und zugleich umweltschonendere 
landwirtschaftliche Produktion möglich.6

Der Erhebung, Verarbeitung, Auswertung und weiteren Verwendung von 
Daten kommt für die Funktionsweise dieser Technologien zentrale Bedeutung 
zu. Im Zuge dessen verändern sich notwendigerweise auch die Rechtsfragen, die 
sich im Kontext der Landwirtschaft stellen. Waren ursprünglich noch vor allem 
Gebiete wie Umweltrecht, Steuer- und Gewerberecht, Tier- und auch Beihilfen
recht Gegenstand,7 erweitern nunmehr auch datenrechtliche Themen den Fächer
kanon des Agrarrechts. Diesen Teilrechtsbereich umfassend, aber umsichtig und 
innovationsoffen zu regulieren, ist Gegenstand vieler an den bzw. die Gesetzgeber 
gerichteten Forderungen. Ziel müsse es sein, die datenbasierten technologischen 
Entwicklungen in geregelte Bahnen zu lenken, um ihrem Potenzial bestmöglich 
zur Entfaltung zu verhelfen. Als einer von mehreren Bausteinen für eine gelungene 
Regulierung wird dafür die Etablierung von Datenzugangs- und -nutzungsregeln 
angesehen.8 Hierbei liegt der Fokus oft auf einer Verbesserung der Rechtsstellung 
der Landwirte in Bezug auf die Erhebung, Nutzung und Verwertung der Daten.9 In 
dieser Hinsicht hat sich der Sammelbegriff der sog. Datenhoheit im Diskurs etab
liert. Trotz seiner noch aufzuzeigenden Unschärfe scheint zumindest aufseiten 
deutscher Gesetzgebungsorgane eine Vorstellung zu existieren, was damit gemeint 
ist. So lautete die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage aus den 
Reihen der Opposition: »Grundsätzlich kommt die Datenhoheit nach der gegen
wärtigen, dazu existenten Rechtsprechung den die Daten generierenden Landwir
ten zu«.10 Was sich dahinter verbirgt und ob es sich bei der – ohne Nachweis auf die 

6 Statt vieler Gebbers/Adamchuk, SCIENCE 327 (2010), 828f.; dazu noch unten, S. 32f.
7 Vgl., wenngleich aus österreichischer Perspektive, Norer in: Norer, HdB. des Agrarrechts, S. 2, 

der vor diesem Hintergrund davon spricht, dass Agrarrecht oft als »längst überkommene (...), 
antiquierte historische Erscheinung« wahrgenommen werde.

8 Vgl. zum Vorstehenden insg. Hennemann/Specht, Datenrealpolitik ist gefragt, Tagesspiegel 
Background 27.06.2022, https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung-und-ki/briefing/ 
datenrealpolitik-ist-gefragt (zuletzt abgerufen am 13.11.2024).

9 Vgl. Stierle, Datennutzung: Landwirte hoffen auf den Data Act, Tagesspiegel Background 
10.01.2023, https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung-und-ki/briefing/datennut 
zung-landwirte-hoffen-auf-den-data-act (zuletzt abgerufen am 14.11.2024); ders., »Landwirte 
brauchen Datenhoheit«, Tagesspiegel Background 23.05.2023, https://background.tagesspie 
gel.de/digitalisierung-und-ki/briefing/landwirte-brauchen-datenhoheit (zuletzt abgerufen 
am 14.11.2024).

10 Vgl. ausdrückl. BReg, BT-Drs. 19/25414, S. 5.
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Rechtsprechung gebliebenen – Einschätzung der Bundesregierung vor dem Hin
tergrund des derzeit geltenden Rechts um die Feststellung einer Tatsache oder 
vielmehr die Kundgabe einer rechtspolitischen Wunschvorstellung handelt, soll 
in dieser Arbeit untersucht werden.
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